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Kleine Anfrage
des Abg. Udo Stein AfD

und

Antwort
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen

Anzahl der Vereine in Baden-Württemberg, welche der 
ANTIFA zuzuordnen sind

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Welche Vereine in Baden-Württemberg sind ins Vereinsregister eingetragen und 
nach Erkenntnissen der Landesregierung der ANTIFA zuzuordnen (bitte Anzahl 
und Namen der Vereine nennen)?

2.	�Wie viele Mitglieder umfassen die einzelnen Vereine (bitte jede Mitgliederzahl 
eines jeden Vereins nennen)?

3.	�Wie viele staatliche Zuschüsse haben die genannten Vereine bisher erhalten (bit-
te Anzahl, Höhe und Grund der staatlichen Zuschüsse benennen)? 

4.	�Wie viele Mitglieder der einzelnen Vereine sind nachweislich strafrechtlich in 
Erscheinung getreten (bitte Art des Delikts nennen)?

5.	�Wie hoch lässt sich das finanzielle Vermögen der einzelnen Vereine und die 
Gesamtsumme aller Vereine beziffern? 

6.	�Wie viele Demonstrationen haben die Vereine in den Jahren von 2015 bis 2021 
angemeldet bzw. durchgeführt?

7.	�Bei wie vielen der angemeldeten bzw. durchgeführten Demonstrationen kam es 
zu Auseinandersetzungen mit Polizeikräften?

8.	�Bei wie vielen der angemeldeten bzw. durchgeführten Demonstrationen ist es zu 
Sachschäden in welcher Höhe gekommen?
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9.	�Bei wie vielen der angemeldeten bzw. durchgeführten Demonstrationen ist es zu 
Personenschäden welcher Art gekommen?

5.10.2021

Stein AfD 

B e g r ü n d u n g

Die Antifa propagiert offenkundig staatsfeindliche wie unsere demokratische 
Grundordnung zersetzende Ziele. Hierbei wird zur Durchsetzung der eigenen Ziele 
oftmals vor Gewalttaten und Zerstörung von öffentlichem wie privatem Eigentum 
nicht zurückgeschreckt. Diese Kleine Anfrage soll ermitteln, wie sich die aktuelle 
Anzahl der Mitglieder der Antifa darstellt, über welche Strukturen sie verfügt, wel-
che finanziellen Mittel sie zur Verfügung hat und woher diese stammen. Im Zuge 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, wie unseres demokratischen Mit-
einanders, kommt dieser Kleinen Anfrage eine besondere Bedeutung zu. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 2. November 2021 Nr. IM4-0141.5-233/3/3 beantwortet das 
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen die Kleine Anfrage 
wie folgt:

1.	�Welche Vereine in Baden-Württemberg sind ins Vereinsregister eingetragen und 
nach Erkenntnissen der Landesregierung der ANTIFA zuzuordnen (bitte Anzahl 
und Namen der Vereine nennen)? 

Zu 1.:

Es liegen keine Erkenntnisse zu Vereinen vor, die in das Vereinsregister eingetra-
gen und der „Antifa“ zuzuordnen sind.

2.	�Wie viele Mitglieder umfassen die einzelnen Vereine (bitte jede Mitgliederzahl 
eines jeden Vereins nennen)?

3.	�Wie viele staatliche Zuschüsse haben die genannten Vereine bisher erhalten (bit-
te Anzahl, Höhe und Grund der staatlichen Zuschüsse benennen)?

4.	�Wie viele Mitglieder der einzelnen Vereine sind nachweislich strafrechtlich in 
Erscheinung getreten (bitte Art des Delikts nennen)?

5.	�Wie hoch lässt sich das finanzielle Vermögen der einzelnen Vereine und die Ge-
samtsumme aller Vereine beziffern?

6.	�Wie viele Demonstrationen haben die Vereine in den Jahren von 2015 bis 2021 
angemeldet bzw. durchgeführt?

7.	�Bei wie vielen der angemeldeten bzw. durchgeführten Demonstrationen kam es 
zu Auseinandersetzungen mit Polizeikräften?

8.	�Bei wie vielen der angemeldeten bzw. durchgeführten Demonstrationen ist es zu 
Sachschäden in welcher Höhe gekommen?
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9.	�Bei wie vielen der angemeldeten bzw. durchgeführten Demonstrationen ist es zu 
Personenschäden welcher Art gekommen?

Zu 2. bis 9.:

Aufgrund der Antwort zu Frage 1 erübrigt sich eine Beantwortung der Fragen 2 
bis 9.

In Vertretung

Würtenberger
Staatssekretär


